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unsoziale Wohnraumpolitik zur Wohnungsnot geführt hat — 
ist das gewiß unvorstellbar.

Aber bitte, bei uns kommt zu den gesellschaftlich guten 
Voraussetzungen noch ein zweiter, nicht minder bedeutsamer 
Faktor hinzu: die persönliche Bereitschaft des Amnestierten 
zur Bewährung, seine Bereitschaft, das ihm vom Staatsrat 
angebotene Recht auf Amnestie auch selbst zu verwirklichen, 
zu beweisen, daß ihm die Chance bewußt ist und er sie 
nutzt. Das fordert die Gesellschaft auch.

Genosse Generalstaatsanwalt, es liegt nahe, hier ein paar 
Worte zu unserem Strafvollzug zu sagen. Wie nimmt er Ein
fluß auf die Erziehung des Verurteilten? Gibt es bereits wäh
rend der Haftzeit Beziehungen der Verurteilten zur Außen
welt, oder setzt das erst mit der Vorbereitung der Entlassung 
ein?

Ihre Frage ist interessant, zumal sie gerade im Zusammen
hang mit der Amnestie auf das humane Wesen des sozia
listischen Staates auch im Strafvollzug hinweist. Ich kann das 
im Rahmen dieses Gesprächs nur skizzieren. Wir verfolgen 
ein einheitliches Ziel von der Aufdeckung der Straftat, ihrer 
Ermittlung, der gerichtlichen Verhandlung bis hin zum Straf
vollzug. Alle staatlichen Maßnahmen dienen der erzieheri
schen Einwirkung auf den Rechtsverletzer, seiner Disziplinie
rung zur Einsicht und zugleich dem Schutz der Gesellschaft 
vor möglichen Wiederholungen. Je kulturvoller, je unaus
weichlicher das geschieht, desto überzeugender ist die Wir
kung. Dazu zählt, daß die Erziehungsarbeit im Strafvollzug 
als einheitlich wirkender Prozeß planmäßig und zielstrebig 
im Sinne des § 20 Strafvollzugsgesetz bereits auf die Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben ausgerichtet wird. 
Ein Charakteristikum unseres Strafvollzugs ist deshalb, daß 
der Verurteilte nicht von der Außenwelt abgeschnitten lebt, 
sondern daß die Verbindung zum bisherigen bzw. künftigen 
Arbeitskollektiv oder zum Wohnbereich gefördert wird. So 
können beim Verurteilten Haltungen, Überzeugungen und 
Pläne reifen zum weiteren Leben nach der Haftentlassung. 
Natürlich verläuft das differenziert, aber zunehmend so, wie 
wir uns das für eine sinnvolle Wiedereingliederung wünschen. 
Nicht zuletzt die Erziehung durch effektive, gesellschaftlich 
nützliche Arbeit und das Erlebnis, daß gute Arbeitsleistung 
auch persönlich vorteilhaft ist, dient diesem Erziehungsziel. 
Das ist im allgemeinen so, und das war auch jetzt im Zuge 
der Amnestie so. Das brachte enorme Anspannungen für die 
Mitarbeiter in den Vollstreckungseinrichtungen mit sich. Aber 
für jeden Amnestierten wurde in der Strafvollzugseinrichtung 
bereits der Weg in das zivile Leben individuell vorbereitet 
und mit jedem wurde gesprochen. Die Chance, sich zu be
währen, besteht damit für jeden, der die Strafvollzugsanstalt 
verläßt. Nun kommt es darauf an, sie zu nutzen.

Mitunter t r i f f t  man auf die Meinung: Amnestie? Was soil’s?
Die sind ja doch bald wieder drin! — Womit die Strafvollzugs- 
einrichtung gemeint ist. Wie schätzen Sie das ein? Läßt sich 
jetzt — wenige Wochen nach Abschluß der Amnestie — dazu 
etwas sagen?

Solche Ansichten gibt es. Doch auch hier verfügen wir über 
Erfahrungswerte. Es war bisher immer so, daß sich die 
Mehrheit der Amnestierten ordnungsgemäß verhielt und nur 
ein geringer Teil die gebotene Chance nicht nutzte. So ist 
das auch diesmal. Es zählt zu den Realitäten unseres Lebens, 
daß Rückfall in der Kriminalität noch nicht auszuschließen 
ist. Alle Anstrengungen sind darauf gerichtet, ihn zu verhin
dern. Deshalb bemühen sich Kollektive, in die Amnestierte 
eingegliedert wurden, mit viel Hingabe und individueller Be
treuung um die Entlassenen. Das ist eine hochzubewertende 
Aktivität und Ausdruck staatsbürgerlicher Verantwortung. 
Mit Recht fordern sie von den Amnestierten, diesen Be
mühungen zu entsprechen. Kommt es dennoch zu einer neuen 
Straftat, ist es wichtig, kritisch nach den Ursachen zu for-

Der Staatsrat der DDR nahm einen Bericht des Generalstaats
anwalts über die Durchführung der allgemeinen Amnestie aus 
Anlaß des 38. Jahrestages der DDR entgegen. Er stellte fest, 
daß die allgemeine Amnestie am 12. Dezember 1987 ordnungs
gemäß abgeschlossen worden ist.

In breitem Maße trugen gesellschaftliche Kräfte, insbeson
dere des FDGB, der FDJ und der Nationalen Front sowie Schöf
fen und Mitglieder gesellschaftlicher Gerichte durch ihre ehren
amtliche Tätigkeit dazu bei, die Amnestie erfolgreich durch
zuführen und ihr humanistisches Anliegen zu verwirklichen.

Der Staatsrat dankte allen an der Durchführung der all
gemeinen Amnestie beteiligten Staatsorganen, Betrieben, Ge
nossenschaften und Einrichtungen sowie den gesellschaftlichen 
Kräften für ihre verantwortungsbewußte Tätigkeit.

sehen; nur so sind Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit 
ableitbar.

Ich möchte noch den Gedanken anfügen, daß wir selbst
verständlich ganz konsequent die vom Vorsitzenden des 
Staatsrates in den Festlegungen zur Amnestie getroffene 
Orientierung verwirklichen und die bisher nicht vollstreckte 
Strafe zusätzlich verwirklichen werden bzw. dem eingestell
ten Verfahren Fortgang geben, wenn es zur Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe wegen einer neuen vorsätzlichen Straftat 
innerhalb von drei Jahren kommt.

Nach Abschluß der Amnestie am 12. Dezember 1987 erstatte
ten Sie einen Bericht gegenüber dem Staatsrat. Ist damit für 
die Staatsanwaltschaft die Amnestie des Jahres 1987 Ge
schichte?

Die Entlassungen aus Anlaß der Amnestie sind beendet und 
die Wirkungen der Amnestie sind eingetreten. Aber keines
falls ist damit dieses Kapitel abgeschlossen. Ich erwähnte ja 
z. B. eben die 3-Jahres-Frist. Das ist eine zwingende Zeit
spanne, die nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern die 
Untersuchungsorgane und die Gerichte ebenso in Fällen des 
Rückfalls zu beachten haben.

Viel breiter beschäftigt uns aber aus unserer Verantwor
tung über die Aufsicht der Gesetzlichkeit der Wiedereinglie
derung der weitere Verlauf dieser vieltausendfachen Maß
nahmen, über die wir sprachen. Hier liegt ein großes Bewäh
rungsfeld unserer sozialistischen Demokratie. Tausende 
Kräfte sind bemüht, das ihre zu tun, daß der Integrations
prozeß auch weiter möglichst reibungslos verläuft. Jahr
zehntelange Erfahrungen stützen die Aktivitäten der Volks
vertreter, der örtlichen Räte und ihrer Fachorgane, der Wie
dereingliederungskommissionen, der Genossen der Volks
polizei, vor allem aber der Werktätigen in den Betrieben und 
der Bürger in den Wohngebieten, der Schöffenkollektive in 
den Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen und viele an
dere mehr. Das ist also ein Prozeß auf lange Dauer, keine ein
malige Verfügung, nicht nur und nicht in erster Linie Ad
ministration. Amnestie, das ist Arbeit mit dem Menschen, und 
diese Arbeit geht weiter.

Ich möchte — Ihre Frage etwas weiterführend — noch 
einen Gedanken anfügen. Nach Verkündung der Amnestie 
durch den Staatsrat am 17. Juli 1987 kamen Bürger zu den 
Untersuchungsorganen, zum Staatsanwalt und offenbarten 
begangene Straftaten. Für manchen war das ein Akt der 
Selbstüberwindung. Wir erblicken darin Vertrauen in die 
Politik unseres Staates, in seine Rechtspraxis. Vertrauen muß 
anerkannt werden. Unser Strafrecht hat das bisher berück
sichtigt; die Amnestie bestätigt uns darin, auch ferner diese 
Praxis zu pflegen, wofür unser Strafrecht ausreichende 
Grundlagen vorsieht.

So beweist das Leben, daß die Amnestie nicht mit dem 
12. Dezember 1987 abgeschlossen ist. Sie vermittelt wertvolle 
Erfahrungen, besonders hinsichtlich der Wiedereingliederung, 
und bekräftigt den Anspruch an jeden Amnestierten, dieses 
Angebot an Hilfe und Unterstützung nicht nur anzunehmen, 
sondern durch eigenes Verhalten zu beweisen, daß ernsthafte 
Lehren für die Gesetzlichkeit eigenen Verhaltens gezogen 
wurden.


